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Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Gangelt 
gem. § 6 Absatz 1 der Bekanntmachungsverordnung 

in Verbindung  
mit § 15 Absatz 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Gangelt 

 
Folgende öffentliche Bekanntmachung wurde auf der Internetseite der Gemeinde Gangelt, 
www.gangelt.de, vollzogen: 
 
 
Nr. der 
Bekanntmachung 

Inhalt Bereitstellungstag 
Internet 

2022-11-01 Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung 
Köln, Dezernat 33.11 
- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - 
 
Einladung 
 
Einleitung der Unternehmensflurbereinigung 
Birgden 
 
Anhörung der voraussichtlich beteiligten 
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten 
und Pächter gemäß § 88 Nr. 1 in Verbindung mit 
§ 5 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz 

15.11.2022 

2022-11-02 Öffentliche Bekanntmachung über die 1. 
Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche 
Maßnahmen der Gemeinde Gangelt vom 
06.05.1994 

15.11.2022 

 
Die Bekanntmachungen können auch bei der Gemeindeverwaltung digital eingesehen oder 
während der üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden: 
 
Gangelt, den 15. November 2022 
Gemeinde Gangelt 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
Dahlmanns 
 

 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 
 

15.11.2022 

Datum Abnahme 
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Ö f f e n t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g 
_____________________________________________________________________ 

 
Bezirksregierung Köln Köln, den 18.10.2022 
Dezernat 33.11 
- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - 
Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln 
Tel.: 0221/147 - 2033 
Fax: 0221/147 - 4181 

 

Einladung 
 
Einleitung der Unternehmensflurbereinigung Birgden 
 
Anhörung der voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigten und Pächter gemäß § 88 Nr. 1 in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Flurbereini-
gungsgesetz 
 
Seitens der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenord-
nung -, als Flurbereinigungsbehörde ist beabsichtigt, in Teilen der Gemeinde Gangelt und 
der Stadt Heinsberg ein Flurbereinigungsverfahren unter Anwendung der Sondervor-
schriften der §§ 87 – 89 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), durchzuführen. Anlass hierfür ist die vorgesehene Inan-
spruchnahme von Grundstücken für den Neubau der EK 3 - Ortsumgehung Birgden -. 
Der Planfeststellungsbeschluss vom 04.12.2018 für den Bau der Ortsumgehung Birgden 
ist bestandskräftig. 
 
Da für den Bau der Ortsumgehungsstraße einschließlich der landespflegerischen Kom-
pensationsmaßnahmen ländliche Grundstücke in großem Umfang in Anspruch genom-
men werden, die hierfür benötigten Flächen voraussichtlich nicht ausnahmslos freihändig 
erworben werden können und zudem An- und Durchschneidungen landwirtschaftlicher 
Flächen sowie Zerschneidungen des landwirtschaftlichen Wegenetzes eintreten, hat die 
Bezirksregierung Köln als Enteignungsbehörde mit Schreiben vom 17.06.2013 den An-
trag gestellt, ein Flurbereinigungsverfahren gemäß §§ 87 ff. FlurbG einzuleiten und 
durchzuführen. 
 
Das in Aussicht genommene Neuordnungsgebiet umfasst überwiegend landwirtschaftlich 
genutzte Flächen in Teilen der Gemarkung Birgden der Gemeinde Gangelt sowie in Tei-
len der Gemarkung Waldenrath der Stadt Heinsberg. Es wird darauf hingewiesen, dass 
auch angrenzende Flächen in die Flurbereinigung einbezogen werden können, soweit 
dies für die Durchführung einer Flurbereinigung sachdienlich ist. 
 
Zur Aufklärung der voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer, Erbbauberechtig-
ten und Pächter gemäß § 5 Abs. 1 FlurbG über das geplante Flurbereinigungsverfahren 
einschließlich der voraussichtlich entstehenden Kosten und über den besonderen Zweck 
der Unternehmensflurbereinigung (§ 88 Nr. 1 FlurbG) habe ich einen Termin anberaumt 
auf 
 

Mittwoch, den 14. Dezember 2022, um 16:00 Uhr,  
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in der Mehrzweckhalle Grundschule Birgden,  
Paulssträßchen 1, 52538 Gangelt-Birgden. 

 
Zu diesem Termin werden hiermit die Eigentümer, Erbbauberechtigten und Pächter 
von Grundstücken in dem vorgesehenen Flurbereinigungsgebiet eingeladen. 
 
Je eine Gebietskarte, aus der die Begrenzung des vorgesehenen Flurbereinigungsge-
biets ersichtlich ist, liegt vom Tag der Veröffentlichung bis zum 14.12.2022 zur Einsicht-
nahme während der Besuchszeiten aus: 

- bei der Bezirksregierung Köln, Dienstgebäude Robert-Schuman-Str. 51, 52066 
Aachen, Zimmer R 2069, 

- bei der Gemeindeverwaltung Gangelt, Rathaus, Burgstraße 10, 52538 Gangelt, 
Zimmer 201 und 202, 

- bei der Stadtverwaltung Heinsberg, Apfelstraße 60, 52525 Heinsberg, 
Zimmer 604, 6. Etage. 

 
Gleichzeitig kann die Gebietskarte auch unter dem am Ende dieser Einladung aufge-
führten Link auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln eingesehen werden. 
 
Auf die geltende Coronaschutzverordnung wird verwiesen. 
Es wird gebeten, die Informationen für Besucherinnen und Besucher auf der Hom-
page der Bezirksregierung Köln unter https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_inter-
net/kontakt/index.html zu beachten. 
 
 
  Im Auftrag 
  gez. Kopka 

Ltd. Regierungsvermessungsdirektor 
 
Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-Seite der Bezirksregierung Köln  
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 
veröffentlicht. 

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Infor-
mationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/daten-
schutzhinweise.pdf 
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt. 
 
 

 

 
Standort 
 

 

Datum Aushang 
 

15.11.2022 

Datum Abnahme 
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Satzung 
 

der Gemeinde Gangelt vom 27. September 2022 über die 1. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche 
Maßnahmen der Gemeinde Gangelt vom 06.05.1994 
 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023) 
und des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 1969 S. 712/SGV NRW 610), alle in der derzeit 
geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Gangelt in seiner Sitzung am 27. 
September 2022 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Abschnitt I 
 
Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche 
Maßnahmen der Gemeinde Gangelt vom 06.05.1994 wird wie folgt geändert: 

 

- Die in § 4 Abs. 3 enthaltene Tabelle erhält folgende Fassung: 

 

 

 anrechenbare Breiten 

 
bei 

 
(Straßenart) 

 
in Kern-, Gewerbe- 
und Industrie- 
gebieten  
 

 
in sonstigen Baugebieten u. 
innerhalb im Zusammen- 
hang bebauter Ortsteile 

 
Anteil der Bei- 
tragspflichtigen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

    

1. Anliegerstraßen    

a) Fahrbahn 8,50 m 5,50 m 70 v.H. 

b) Radweg einschl.    

    Sicherheitsstreifen je 1,75 m nicht vorgesehen 70 v.H. 

c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 70 v.H. 

d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 70 v.H. 

e) Beleuchtung u. Ober-    

    flächenentwässerung - - 55 v.H. 
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2. Haupterschließungsstraße    

a) Fahrbahn 8,50 m 6,50 m 45 v.H. 

b) Radweg einschl.    

    Sicherheitsstreifen je 1,75 m je 1,75 m 45 v.H. 

c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 65 v.H. 

d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 65 v.H. 

e) Beleuchtung u. Ober-    

    flächenentwässerung - - 55 v.H. 

    

3. Hauptverkehrsstraßen    

a) Fahrbahn 8,50 m 8,50 m 25 v.H. 

b) Radweg einschl.    

    Sicherheitsstreifen je 1,75 m je 1,75 m 25 v.H. 

c) Parkstreifen je 2,50 m je 2,00 m 65 v.H. 

d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 65 v.H. 

e) Beleuchtung u. Ober-    

    flächenentwässerung - - 55 v.H. 

    

4. Hauptgeschäftsstraßen    

a) Fahrbahn 7,50 m 7,50 m 55 v.H. 

b) Radweg einschl.        je 1,75 m              je 1,75 m 55 v.H. 

c) Parkstreifen je 2,00 m             je 2,00 m 70 v.H. 

d) Gehweg          je 6,00 m             je 6,00 m 70 v.H. 

e) Beleuchtung und       
Oberflächenentwässerung 

 
- 

 
- 

 
55 v.H. 

 

 

 

Abschnitt II 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde Gangelt wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
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Es wird gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO 
NRW) darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit 
ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder eine vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Gangelt vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  
 
 
Gangelt, den 27. September 2022 
 
gez.  
Willems 
Bürgermeister 

 
 

 
 

 


